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Einführung

Als am Morgen des 14.  Februar 2008 Klaus Zumwinkel, der damalige Vor-
standsvorsitzende der Deutschen Post AG, in Begleitung einer Staatsanwältin 
und mehreren Polizeibeamten aus seiner Villa geführt wurde – vor laufenden 
Fernsehkameras – da war das Urteil der Öffentlichkeit eindeutig: Zumwinkel 
ist schuldig.1 Der Auftakt eines der aufsehenerregendsten Strafverfahren der 
letzten Jahre fand mithin vor laufenden Kameras und nicht vor der dafür 
zuständigen Strafkammer statt. Bis heute ist ungeklärt, wer die Medien von 
der bevorstehenden Durchsuchung in der Villa Zumwinkels informiert hat. 
Sicher ist nur eins: Die mediale Deutungshoheit des Falls lag ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr beim Betroffenen. 

In der rechtswissenschaftlichen Diskussion seit langem präsent und viel-
beachtet sind das Verhältnis von Justiz und Medien und die daraus resul-
tierenden Umwälzungen in der Rechtswirklichkeit.2 Auf dieses Fundament 
an wissenschaftlicher Vorarbeit aufbauend, soll im Folgenden begründet 
werden, warum sich aus einer veränderten Medienlandschaft ein erhöhter 
Handlungsbedarf bezüglich der Regelung staatsanwaltschaftlicher Medien-
arbeit ergibt. 

In der vorliegenden Arbeit geht es deshalb um die Beantwortung folgender 
Frage: 

Darf die Staatsanwaltschaft den Versuch unternehmen, durch gezielte 
Informationstätigkeit den Ausgang eines Strafverfahrens zu beeinflussen?

1 Klaus Zumwinkel wurde am 26. Januar 2009 wegen Steuerhinterziehung verurteilt.
2 Grundlegend: Danziger, Die Medialisierung des Strafprozesses, 2009.
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Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Frage, ob sich Entscheidungen 
der Justizbehörden überhaupt von öffentlichem Druck beeinflussen lassen. 
Zuvorderst wird dabei die empirische Untersuchung von Kepplinger/Gerhardt/ 
Zerback herangezogen, deren Veröffentlichung nicht nur in Fachkreisen für 
einiges Aufsehen gesorgt hat.3

Hier kommt ein Begriff ins Spiel, der vor einigen Jahren Einzug in die prak-
tische juristische Arbeit gefunden hat: Litigation-PR.4 Einer breiten juris-
tischen Öffentlichkeit dürfte dieser Begriff wohl zuerst im Rahmen des 
61. Deutschen Anwaltstages5 begegnet sein. Eine wachsende Zahl von spezia-
lisierten Agenturen preist Litigation-PR als eine Leistung an, die geeignet ist, 
die prozessualen Wirkungen auf den Mandanten zu steuern und letztlich das 
Ergebnis des Rechtsstreits positiv für den Mandanten zu beeinflussen. 

Im weiteren Verlauf werden zunächst die in Frage stehenden Handlungen der 
Staatsanwaltschaft anhand der bestehenden Definitionen des Begriffs Litiga-
tion-PR gewürdigt und ein Tatbestand der staatsanwaltschaftlichen Litigati-
on-PR definiert, welcher sich von der lediglich informierenden Öffentlich-
keitsarbeit abgrenzt. Hierfür ist eine Darstellung des Begriffs, der Herkunft 
und der Methoden der Litigation-PR erforderlich, um sodann Zulässigkeit 
und Grenzen dieser besonderen Form der Öffentlichkeitsarbeit durch die 
Staatsanwaltschaft zu definieren. Im Zuge dieser Untersuchung ist auf die 
besondere Rolle der Staatsanwaltschaft im Strafprozess, ihre Objektivitäts-
verpflichtung und insbesondere ihr Verhältnis zu den anderen Prozessbetei-
ligten einzugehen. Dabei ist natürlich der Blick auf die außerprozessualen 
Wirkungen von staatsanwaltlicher Litigation-PR von Bedeutung, denn schon 
hieraus können sich Grenzen im Sinne des Titels dieser Dissertation ergeben. 
Zusätzlich sind die grundsätzliche Bedeutung des Verhältnisses von Justiz 
und Medien zu erforschen und das überkommene Bild des Strafverfahrens 
in der Bundesrepublik Deutschland im Lichte der Medienwirklichkeit zu 
betrachten. 

3 Vgl. FAZ vom 11. Januar 2008.
4 Synonym dazu ist der Begriff Litigation Communication, Petermann, S. 3; in der Fachli-

teratur wird häufig die Abkürzung LPR verwendet. 
5 Titel: Kommunikation im Kampf ums Recht; Vgl. auch den Diskussionsbericht zum 

Strafverteidigersymposium Frankfurt/Main in: Schulz, StV 2005, S. 192 ff.; von Daniels, 
AnwBl 2010, S. 492 f. 
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Zugleich soll hier das Phänomen Litigation-PR erstmalig in einer rechtswis-
senschaftlichen Dissertation ausführlich in seinen für die juristische Praxis 
und Wissenschaft relevanten Facetten vorgestellt und erläutert werden.6 

Und schließlich ist es das angestrebte Ergebnis dieser Arbeit, die vorhan-
denen Lösungsansätze darzustellen und weiterzuentwickeln, so dass dem 
Gesetzgeber konkrete Handlungsvorschläge unterbreitet werden können. 

6 Für die Kommunikationswissenschaft: Heinrich, Litigation-PR, 2010, wo der Schwer-
punkt der Untersuchung allerdings auf das Reputationsmanagement gelegt wird.
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I Grundlagen: Begriff, Entwicklung  
und Methoden von Litigation-PR 

Zu Beginn dieser Arbeit wird anhand der verschiedenen Definitionsansätze 
der hier zu vertretende und der weiteren Untersuchung zugrunde gelegte 
Begriff der Litigation-PR herausgearbeitet. Nach einem kurzen Blick in die 
Geschichte werden sodann anhand einer zusammenfassenden Darstellung 
der kommunikationswissenschaftlichen Erkenntnisse die für den Rechts-
wissenschaftler interessanten Ziele und Methoden der Litigation-PR aufge-
zeigt, bevor schließlich die Bedeutung von Litigation-PR im Strafverfahren 
dargestellt wird. Zum Verständnis wird dabei stets auf praktische Beispiele 
verwiesen. 

1 Definition von Litigation-PR und Anwendung des Begriffs  
auf die Medienarbeit der Staatsanwaltschaft

Litigation-PR ist kein juristischer Terminus technicus. Er entstammt der 
US-amerikanischen Fachsprache der PR-Branche und hat im deutschen 
Sprachgebrauch eine vergleichsweise junge Geschichte. Dies gilt für die 
Rechtswissenschaft in noch größerem Maße als für die Kommunikations-
wissenschaft. 

Der Begriff Litigation-PR setzt sich aus dem englischen Wort litigation 7 und 
der Bezeichnung PR, der Abkürzung für Public Relations, zusammen. Das 
englische Wort litigation hat seinen Ursprung in den lateinischen Begrif-
fen litigator (Prozessführer, prozessführende Partei) und litigatus (Streit). 
Aus dem Englischen wird litigation regelmäßig als Prozess, Rechtsstreit,8 
Gerichtsverfahren oder Strafsache9 übersetzt. 

7 Vgl. Oxford Advanced Learner’s Dictionary: „the process of bringing or defending a 
claim, etc before a lawcourt“.

8 So Pons Globalwörterbuch.
9 So ergänzend Heinrich, S. 7.
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Public Relations 10 wird gemeinhin als Öffentlichkeitsarbeit bzw. öffentliche 
Beziehungen übersetzt, in der Regel jedoch auch im deutschen Sprachraum 
unter der Abkürzung PR verwendet. Genauer gesagt versteht man unter PR 
die beauftragte Organisationskommunikation. Insofern betreibt auch die 
Staatsanwaltschaft durch ihren Sprecher PR.11

Wörtlich übersetzt meint Litigation-PR folglich die Öffentlichkeitsarbeit im 
Zuge juristischer Auseinandersetzungen.12 Doch schon bei der Ausfüllung 
der wörtlichen Übersetzungen sind in Praxis und Wissenschaft Varianten 
erkennbar. So wird von „PR in Prozessen“13, „strategischer Kommunikation 
bei Rechtsstreitigkeiten“14 oder genauer, weil das Merkmal der Öffentlichkeit 
beinhaltend, von „strategischer öffentlicher Kommunikation im Zusammen-
hang mit rechtlichen Verfahren“15 gesprochen. Ferner finden sich Bezeichnun-
gen wie „Streitkommunikation“,16 „Prozesskommunikation“,17 „strategische 
Rechtskommunikation“18 und „prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit“.19

Eine maßgebliche Definition liefert der amerikanische Anwalt und Spezialist 
für Litigation-PR James F. Haggerty:20 

„Litigation PR can best be defined as managing the communications process 
during the course of any legal dispute or adjudictory proceeding so as to affect 
the outcome or its impact on the client’s overall reputation.“21 

10 Ausführlich zu den verschiedenen PR-Definitionen: Fröhlich in: Bentele/Fröhlich/ 
Szyszka (Hrsg.) S. 95 ff.; Kunczik, S. 23 ff. 

11 Streeck in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S. 131; so auch Engel/Scheuerl, welche die Staatsan-
waltschaft explizit als mögliche Beteiligte im Rahmen von Litigation-PR nennen, Engel/
Scheuerl, Rdnr. 17.

12 Justizielle Öffentlichkeitsarbeit bezeichnete Wassermann schon 1963 als „Public Rela-
tions“, Wassermann, DRiZ 1963, S. 294 ff. 

13 Heinrich, S. 7.
14 Holzinger/Wolff, S. 20 für den zivilrechtlichen Bereich; Huff, DRiZ 2010, S. 114.
15 Boehme-Neßler in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S. 9.
16 Petermann, S. 16.
17 Petermann, S. 16.
18 Wolff in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S. 122.
19 Siehe Auflistung bei Heinrich, S. 7.
20 Haggerty, S. 2.
21 Deutsch: „Litigation-PR lässt sich am besten wie folgt definieren: Das Steuern von Kom-

munikationsprozessen im Zuge juristischer Auseinandersetzungen oder Gerichtsver-
fahren, mit dem Ziel, dessen Ergebnis zu beeinflussen oder die Auswirkungen auf die 
Reputation des Klienten abzufedern.“ 
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Einen anderen Ansatz verfolgt eine Stimme in der Literatur, die als 
 Litigation-PR nur diejenige Öffentlichkeitsarbeit bezeichnen will, die von 
privater Seite beauftragt wird.22 Begründet wird diese Unterscheidung damit, 
dass private Litigation-PR andere Interessen verfolgt als diejenige von öffent-
lichen Institutionen: Auf der einen Seite besteht eine Verpflichtung gegen-
über dem Auftraggeber, auf der anderen Seite ist man dem Gemeinwohl 
verpflichtet.23 Vertritt man diese Begriffsauffassung, so wäre der Begriff der 
 Litigation-PR auf die in dieser Arbeit zu untersuchende Form staatsanwalt-
schaftlicher Öffentlichkeitsarbeit nicht anwendbar. 

Dieser Ansatz geht jedoch abweichend von der Definition von Haggerty nicht 
von den alternativen Zielen Prozessbeeinflussung oder Reputationsmanage-
ment aus, sondern sieht diese Zielbestimmungen kumulativ.24 Insofern ist es 
folgerichtig, unter der Prämisse, dass für das Rechtssystem tatsächlich jedes 
Urteil gleich wertvoll ist, unabhängig davon, wie es ausgeht,25 das staatsan-
waltliche Handeln nicht unter den Begriff Litigation-PR zu fassen. Denn die 
Staatsanwaltschaft betreibt kein Reputationsmanagement. Insofern ist ihre 
Tätigkeit mit der von professionellen und privat beauftragten PR-Agenturen 
oder auf Litigation-PR spezialisierten Kanzleien in der Tat nicht kongruent.

Legt man aber die Definition von Haggerty zugrunde und geht davon aus, 
dass staatsanwaltliche Öffentlichkeitsarbeit allein das Ziel der Prozessbeein-
flussung verfolgen kann, so betreibt die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen 
Litigation-PR.26 Litigation-PR hat stets einen Schwerpunkt. Von einer aus-
schließlichen Kumulativität der Zielbestimmungen auszugehen trifft den 
Kern von Litigation-PR nicht. Prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit kann 
ohne weiteres auch nur ein Ziel verfolgen, und sei es die Beeinflussung des 
Ergebnisses des Rechtsstreits.27 Dies gilt unabhängig davon, wer Auftraggeber 
ist. So weist bereits der Titel28 des maßgeblichen Werkes von Haggerty auf 

22 Streeck in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S. 129.
23 Streeck in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S. 129.
24 Streeck in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S.  130: „Litigation-PR stellt sich selbst als Pro-

zess-Beeinflussung plus Reputationsmanagement dar.“
25 So Streeck in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S. 131.
26 So im Ergebnis auch Mönikes, http://www.moenikes.de/ITC/2010/03/25/turk-tauss- 

benaissa-und-jetzt-kachelmann-dringend-gesucht-grenzen-fur-die-offentlichkeitsar 
beit-von-staatsanwaltschaften/(letzter Zugriff: 5. Januar 2016).

27 „In letzter Konsequenz zielt Litigation-PR darauf, den Ausgang eines rechtlichen Ver-
fahrens über den Umweg der Öffentlichkeit zu beeinflussen.“ Boehme-Neßler in: Boeh-
me-Neßler (Hrsg.), S. 20.

28 „In the Court of Public Opinion – Winning Your Case with Public Relations“.
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den Umstand hin, dass der Fall zwar vor Gericht, aber mit Hilfe der öffentli-
chen Meinung zu gewinnen ist. Mithin wird der weiteren Untersuchung die 
Definition von Haggerty zugrunde gelegt. 

Dass sich bestimmte Öffentlichkeitsarbeit durch die Staatsanwaltschaft als 
Litigation-PR definieren lässt vertritt auch Zabel, allerdings geht er dabei 
von einer etwas unscharfen eigenen Begriffsdefinition von Litigation-PR 
aus: Litigation-PR ist hier das „Einspeisen“ von Verdachtstatsachen durch 
die Ermittlungsbehörden in die gesellschaftlichen Meinungs- und Willens-
bildungsprozesse.29 Zabel lässt dabei die verfolgten Zielbestimmungen offen 
und berücksichtigt in seiner Definition von Litigation-PR nicht, dass dabei 
nicht nur die Informationsweitergabe eine Rolle spielt, sondern insbesondere 
wertende und tendenziöse Äußerungen durch die handelnden Personen. 
Wie aber unten noch zu zeigen sein wird, spielen tendenziöse Aussagen bei 
der Anwendung von Litigation-PR durch die Staatsanwaltschaft eine große 
Rolle,30 deswegen sind sie zwingend in einen Definitionsversuch mit einzu-
beziehen. 

Aus der Vielzahl von Definitionsversuchen lässt sich die Unbestimmtheit die-
ses noch jungen Begriffs ablesen. Gleichwohl wird in den meisten deutsch-
sprachigen Publikationen zu diesem Thema der Begriff Litigation-PR als 
solcher verwendet und in Bezug auf den jeweiligen Anwendungsbereich 
ausgefüllt.31 Dementsprechend soll auch hier im Folgenden der Begriff Liti-
gation-PR in seiner spezifischen Anwendung durch die Staatsanwaltschaft 
untersucht und mit Inhalt gefüllt werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird 
dabei auf das erste Element der Zielbestimmung in der Definition von Hag-
gerty gelegt werden, nämlich die gezielte Beeinflussung des outcome, also des 
Ergebnisses (des Strafprozesses). Denn eins ist zu betonen: Litigation-PR ist 
nicht lediglich „prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit“32, sondern sie ent-
hält ein Element der Steuerung, der Beeinflussung der Öffentlichkeit, unab-
hängig von der jeweiligen Zielbestimmung. 

29 Zabel, GA 2011, S. 347, 355.
30 Insbesondere in den Ausführungen zum Mannesmann-Prozess. 
31 Die potentiellen Anwender einschränkend spricht Boehme-Neßler 2003 noch von „An-

geklagten-PR“, Boehme-Neßler, ZRP 2003, 125, 127.
32 So aber eine gängige Definition, etwa auf www.wikipedia.de/litigation-pr (Stand: 6. Ja-

nuar 2016)



9

I Grundlagen: Begriff, Entwicklung und Methoden von Litigation-PR

2 Ursprünge der Litigation-PR 

In der Literatur wird häufig der berühmte Artikel „J’accuse“ 33 von Emile Zola 
in der französischen Zeitung L’Aurore vom 13. Januar 1898 als „Geburtsstunde“ 
des Phänomens Litigation-PR gesehen.34 Im folgenden Abschnitt soll anhand 
der oben gefundenen Definition gezeigt werden, dass prozessbeeinflussende 
und prozessbegleitende Öffentlichkeitsarbeit in Grundzügen bereits seit dem 
19.  Jahrhundert nachweisbar ist und über den US-amerikanischen Rechts-
raum als angebotene Dienstleistung den Weg in die deutsche Rechtssphäre 
gefunden hat.

a) 19 . Jahrhundert: „J’accuse“
Eine Darstellung der Geschichte von Litigation-PR wäre unvollständig, wenn 
die Affäre Dreyfus und Émile Zolas Manifest „J’accuse“ unberücksichtigt blie-
ben. Der Jude Albert Dreyfus war Ende des 19. Jahrhunderts Hauptmann der 
französischen Armee und wurde am 22. September 1893 vom Pariser Kriegs-
gericht wegen Landesverrats zu lebenslanger Verbannung und Haft verur-
teilt.35 In einer Situation erhitzter öffentlicher Diskussion36 über Schuld oder 
Unschuld des Verurteilten erschien am 13. Januar 1898 in der Zeitung L’Aurore 
ein an den damaligen Französischen Staatspräsidenten Félix Faure gerichte-
ter offener Brief. Verfasser war der damals überaus bekannte und vielgele-
sene Schriftsteller und Journalist Émile Zola. Inhalt des Schreibens ist eine 
Darstellung von juristischen Fehlern und mangelnder Beweiswürdigung37 im 
Verfahren gegen Dreyfus und in anderen, diesen Prozess begleitenden Ver-
fahren. Zola ist von der Unschuld Dreyfus’ überzeugt und vermutet unter 

33 Deutsch: „Ich klage an“.
34 Boehme-Neßler in: Boehme-Neßler (Hrsg.) S. 9.
35 Eine Chronologie der Ereignisse bietet: Thalheimer (Hrsg.), S.  10 ff.; Ein Gesamtüber-

blick findet sich in: Kotowski/Schoeps: J’accuse …! … ich klage an …! Zur Affäre Drey-
fus. Eine Dokumentation.

36 Die Stimmung gegen Dreyfus wurde bereits durch eine Instrumentalisierung der 
 Medien seitens interessierter Kreise erzeugt, so Wolff, in: Boehme-Neßler (Hrsg.), S. 124. 

37 „J’accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l’ innocence 
de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s’être rendu coupable de ce crime de lèse-hu-
manité et de lèse-justice, dans un but politique et pour sauver l’état-major compro-
mis“. Deutsch: „Ich klage den General Billot an, die sicheren Beweise der Unschuld 
des Hauptmanns Dreyfus in Händen gehabt zu haben. Indem er diese Beweise unter-
drückte, machte er sich der Verbrechen gegen die Menschheit und gegen die Gerechtig-
keit aus politischer Berechnung schuldig, um den bloßgestellten Generalstab zu retten“, 
Émile Zola, J’accuse, Übersetzung nach Thalheimer (Hrsg.), S. 192.


